
 
 
 
 
 
 
 

GUT BERATEN 
Mag. Erich WOLF 
VORSTEUER-RÜCKHOL- 
AKTION AUS DER EU 
Österreichische Unternehmer, die 
weder Sitz noch Betriebsstätte in 
einem anderen EU-Land haben 
können die Vorsteuern aus ande-
ren EU-Ländern im Erstattungs-
weg zurückfordern.  
Was ist zu beachten? 

 Erstattungsanträge ausschließ-
lich über FinanzOnline; 

 pro EU-Land ist ein gesonderter 
Antrag erforderlich; 

 Mindestvergütungsbetrag   

€ 50,-/Jahr bzw. € 400,-/Quartal; 

 Vollständigkeit der Pflichtanga-
ben im Erstattungsantrag beach-
ten; 

 in den EU-Ländern bestehen 
unterschiedliche Ausschlüsse 
vom Vorsteuerabzug (z.B. Be-
wirtungs- und Repräsentations-
aufwendungen); 

 Rechnungskopien bei Rech-
nungen ab € 1.000,- bzw. Treib-
stoffrechnungen ab € 250,- 
(Deutschland); 

 UID-Nummern-Angabe im An-
trag, wenn diese auf Kleinbe-
tragsrechnungen bis 
 € 150,- angeführt sind; 

 VSt-Erstattung nur, wenn USt-
Schuld im EU-Land; 

 Vergütungszeitraum min.  
3 Monate, max. 1 Jahr; 

 Vorsteuervergütungsantrag nur, 
wenn keine Veranlagungspflicht 
im EU-Land; 

 Fallfrist 30. September des 
Folgejahres. 

GUTER RAT: Vorsteuervergü-

tungsanträge können Sie nur in 
jenen EU-Ländern stellen, in 
denen Sie keine steuerba-
ren/steuerpflichtigen Umsätze 
(Ausnahme Reverse Charge) und 
keine IG Erwerbe und nicht die 
USt-Schuld übernommen haben; 
und - nach dem 30. September 
geht nichts mehr! Bis dahin aber 
können wir Ihnen helfen, viel 
Geld zu sparen. 
 
 

 


